
K u r z p r o t o k o l l  
entsprechend § 41b (5) GemO 

 
 

über die öffentlichen Verhandlungen und Beschlüsse 
des Gemeinderates am 16.10.2018  

 

 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 18:40 Uhr 

 

 
 
TOP 1 
Bekanntgaben 
 
1. Gemeindeprüfungsanstalt – Prüfung Bauausgaben 2013 bis 2017 
 
BM Richter verweist auf die Vorlage 2018/117, in der mitgeteilt wird, dass die Prüfung der 
Bauausgaben vom 16.04. bis 06.06.2018 durch die GPA keine wesentlichen Feststellungen 
ergeben hat. 
 
In diesem Zusammenhang betont BM Richter, dass der Prüfer das Ortsbauamt ausdrücklich 
gelobt hat. 
 
2. Neufassung der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und  
    Flüchtlingsunterkünften 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass das Landratsamt gegen die Satzung über die Benutzung von 
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften vom 24. Juli 2018 keine Einwendungen hat. Form 
und Inhalt entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
 
TOP 2 
Bürgerfragestunde 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ergeht keine Wortmeldung. 
 
 
 
TOP 3 
Forstwirtschaftlicher Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2018 
 

Beschluss: 
 
Dem Nutzungsplan und dem Betriebsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2019 wird zugestimmt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOP 4 
Breitbandversorgung im Landkreis Esslingen 
- Beitritt zu einem Kreiszweckverband für die Breitbandversorgung 
- Teilnahme an einer regionalen Kooperation zum Breitbandausbau mit der Deutschen 
Telekom 
 

Beschluss: 
 
1. Dem Beitritt zu einem Kreiszweckverband für die Breitbandversorgung wird zugestimmt. 
2. Die jährliche Umlage beläuft sich für die Gemeinde Reichenbach an der Fils auf 3.918 €  

(gem. Tabelle Anhang 3). Die Steuerberatung geht derzeit davon aus, dass die Umlage 
nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Sollte das Finanzamt nach einer noch zu stellenden 
verbindlichen Anfrage anderer Auffassung sein, erhöht sich die Umlage um 19 % 
Umsatzsteuer. 

3. Der Teilnahme an einer regionalen Kooperation zum Breitbandausbau mit der 
Deutschen Telekom wird zugestimmt. 

 
 
 
TOP 5 
1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 
 

Beschluss: 
 
Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird vom 
Gemeinderat folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 

Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt 

festgesetzt: 

 

Bisher fest-
gesetzte  

(Gesamt-)  
Beträge1 

Änderung 
um 

 
(+/-) 

Neue 
festgesetzte  
(Gesamt-) 
Beträge2 

1. Ergebnishaushalt 

1.1 Ordentliche Erträge 17.783.600 € 1.146.400 € 18.930.000 € 

1.2 Ordentliche Aufwendungen 17.492.200 € 292.300 € 17.784.500 € 

1.3 
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2) 

291.400 € 854.100 € 1.145.500 € 

1.4 Außerordentliche Erträge 0 € 0 € 0 € 

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0 € 0 € 0 € 

1.6 
Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 
1.4 und 1.5) 

0 € 0 € 0 € 

1.7 
Veranschlagtes Gesamtergebnis  
(Summe aus 1.3 und 1.8) 

291.400 € 854.100 € 1.145.500 € 

                                                
1   Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen) 
2   Fortgeschriebener Ansatz 



 
 

Bisher 
festgesetzte 
(Gesamt-) 
Beträge3 

Änderung 
 um 

 
(+/-) 

Neue 
festgesetzt

e  
(Gesamt-) 
Beträge4 

2. Finanzhaushalt 

2.1 
Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

17.468.000 € 1.146.400 € 
18.614.400 

€ 

2.2 
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

16.120.400 € 292.300 € 
16.412.700 

€ 

2.3 
Zahlungsmittelüberschuss 
/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 

1.347.600 € 854.100 € 2.201.700 € 

2.4 
Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

4.136.000 € 210.000 € 4.346.000 € 

2.5 
Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

3.462.500 € 2.887.000 € 6.349.500 € 

2.6 

Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss 
/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) 

673.500 € -2.677.000 € 
-2.003.500 

€ 

2.7 

Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss 
/–bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) 

2.021.100 € -1.822.900 € 198.200 € 

2.8 
Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 

0 € 0 € 0 € 

2.9 
Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 

168.000 € 0 € 168.000 € 

2.10 

Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss 
/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) 

-168.000 € 0 € -168.000 € 

2.11 

Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands, Saldo des 
Finanzhaushalts 
(Saldo aus 2.7 und 2.10) 

1.853.100 € -1.822.900 € 30.200 € 

 

                                                
3   Bisheriger Ansatz 
4   Fortgeschriebener Ansatz 



§ 2 Kreditermächtigung 

Der festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert. 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert. 

§ 4 Kassenkredite 

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert. 

§ 5 Steuersätze 

 
Die Steuersätze werden nicht geändert. 

§ 6 Stellenplan 

 
Der Stellenplan wird, wie in der Anlage ab S. 43 beschrieben, geändert.  
 
 
 
TOP 6 
Mitteilungen und Sonstiges 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt ergeht keine Wortmeldung. 
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